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TERMINE 
Gesetzgebungsverfahren und ausgewählte Verordnungen 
 

Gesetze und Verordnungen (laufende Verfahren) -- Corona-Pandemie 

Erste Verordnung zur Änderung der Coronavirus-Testverordnung 
 Priorisierung von PCR-Testungen von Beschäftigen des Gesundheitswesens sowie von vulnerablen Gruppen 
 PCR-Bestätigungstests sowie virusvariantenspezifische Testungen nach positiven Bürger- oder Selbsttests 

werden vorerst ausgesetzt 
 Zusätzliche Kosten für den Bundeshaushalt von 13,56 Millionen Euro pro 1 Millionen PoC-NAT-Testungen, 

bedingt durch erhöhte Vergütung für PoC-NAT-Testsysteme (43,56 Euro vom 01.02.2022 bis 31.03.2022) 
02.02.2021 Referentenentwurf 

 

Viertes Gesetz zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Krise  
(Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) 
 Steuerfreiheit der Bonuszahlung für Pflegekräfte für bis zu 3.000 Euro zur Anerkennung besonderer Leistungen 
Am Tag nach der Verkündung Inkrafttreten  

Regelung zum steuerfreien Pflegebonus treten rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft 
02.02.2022 Referentenentwurf 

 

Gesetz zur Verlängerung von Sonderregelungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie beim 
Kurzarbeitergeld und anderer Leistungen 
(Kurzarbeitergeldverlängerungsgesetz) 
 Bestehende pandemiebedingte Sonderregelungen im Pflegezeit- und im Familienpflegezeitgesetz sollen über 

Ende März hinaus bis Ende Juni 2022 weiter gelten 
Am Tag nach der Verkündung Inkrafttreten  

09.02.2022 Kabinettsbeschluss 

31.01.2022 Formulierungshilfe 
 

Gesetze und Verordnungen (laufende Verfahren) 

Zweites Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung 
 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung wird oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze zunächst auf Minijob-Höhe 

von 28 Prozent angeglichen und dann schrittweise auf die reguläre Beitragshöhe verringert 
 Die Sozialversicherung muss mit Mindereinnahmen von rund 800 Millionen Euro rechnen 
01.10.2022 Inkrafttreten  
01.02.2022 Referentenentwurf 

 


